
 
Wahlkreis 234 Weiden 
Die Kreiswahlleiterin 
 
 

Bekanntmachung 
 

zur repräsentativen Wahlstatistik 
 

für die Bundestagswahl am 23.02.2025 
 
 
Für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025 wird im Wahlkreis 234 Weiden in ausgewähl-
ten Urnen- und Briefwahlbezirken ein repräsentativer Stimmbezirk eingerichtet: 
 
Stadt Weiden i.d.OPf., Urnenwahlbezirk 8 
Stadt Weiden i.d.OPf., Briefwahlbezirk 53 
Stadt Weiden i.d.OPf., Briefwahlbezirk 65 
Gemeinde Altenstadt a.d.Waldnaab, Urnenwahlbezirk 1 
Markt Leuchtenberg, Briefwahlbezirk 11 
Stadt Bärnau, Urnenwahlbezirk 3 
Stadt Erbendorf, Urnenwahlbezirk 1 
Gemeinde Friedenfels, Briefwahlbezirk 11 
Gemeinde Kastl, Urnenwahlbezirk 1 
Stadt Kemnath, Urnenwahlbezirk 2 
Stadt Waldershof, Urnenwahlbezirk 1 
Stadt Waldsassen, Briefwahlbezirk 12 
 
Die Nummerierung der Auswahlbezirke entspricht der Mitteilung des Bayerischen Landeswahlleiters vom 
19.12.2024, Az. 14-1369-5/3-272. 
 
In diesen Wahlbezirken werden für wahlstatistische Auszählungen Stimmzettel, auf denen Kennbuchsta-
ben für die Zuordnung nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe vermerkt sind, verwendet. 
 
Mit der repräsentativen Wahlstatistik lässt sich das Wahlverhalten, nämlich die Wahlbeteiligung und die 
Stimmabgabe, nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe analysieren. Sie gibt – über das amtliche Wahl-
ergebnis hinaus – Informationen, in welchem Umfang sich die Wahlberechtigten nach Geschlecht und 
Geburtsjahresgruppen an der Wahl beteiligt und wie die Wählerinnen und Wähler gestimmt haben. Zudem 
gibt sie Auskunft, auf welche Weise Stimmen ungültig abgegeben wurden. 
 
Das Verfahren ist im Gesetz über die allgemeine und repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deut-
schen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesre-
publik Deutschland (Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom 21.05.1999 (BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert 
durch Art. 1a des Gesetzes vom 27.04.2013 (BGBl. I S. 962), zugelassen und geregelt. 
 
Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.  
 
Weitere Informationen sind auf der Homepage der Bundeswahlleiterin und des Bayerischen Landeswahl-
leiters unter https://www.bundeswahlleiterin.de/service/glossar/w/wahlstatistik.html und https://www.sta-
tistik.bayern.de/wahlen/wahlstatistik/index.html abrufbar. 
 
Weiden i.d.OPf., 07.01.2025 
 
 
 
Nicole Hammerl 
Kreiswahlleiterin 
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